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(A) Karl Schiewerf ing (CDLI/CSU):
Herr  Kol lege Rossmann,  s ind S ie  bere i t ,  zur  Kenntn is

zu nehmen, dass wir diese Debatte im Deutschen Bun_
destag nur f i ihren, weil  es einen Antrag der SpD aus
grauer Vorzeit gibt,  über den irgend*unn- einmal disku-
t iert werden muss. dass aber längst frakt ionsübergreifend
Übereinstimmung besteht, dass- wir ei 'e Regelune f i i r
die weiterbi ldungsbranche brauchen? Es gibt-t iberl iaupt
ke inen Dissens zwischen FDp und cDu/asu in  c l ieser
Frage, sondern ledigl ich über den Weg.

Sind Sie  auch bere i l ,  zur  Kenntn is  zu nehmen.  dass
wi r  Schwier igke i ten haben,  d ies zu regeln ,  n icht  wei l  w i r
nicht regeln wollen, sondern weil  das europäische Recht
uns durch die Ausschreibungsverordnungen dazu
zwingt, Wege zu finden, die den europäischen Vorgaben
gerecht werden, und dass es ein problem ist,  eine sach-
gerechte Lösung zu f inden?

Sind Sie des Weiteren bereit ,  zur Kenntnis zu neh-
men, dass kein einziger Redner grundsätzl ich eine Rege-
lung ablehnt?

Dr .  Ernst  D ie ter  Rossmann (SpD):
Das Letztere wollen wir anhand der Ereebnisse be_

werten. Wir werben bzw. kämpfen dafiir, dass es zu Er-
gebnissen kommt.

Mit Bl ick auf das Rüffert-Urtei l  stel le ich fest. dass
n icht  nur  auf  Länder- ,  sondern auch auf  Bundesebene
wahrgenommen wird, dass dieses t_trtei l  cles Europäi-
schen Ger ichtshofs  n icht  zu a l lgemeinem St i l l s tand in
Bezug auf das öffentliche Vergaberecht fi.ihren darf, son_

(B) dern_dass es aufgrund von Tarif treue und euali f iz ierung\" ' '  der Vergaben auch Chancen eröffnet. Das reeistr ieren
wir  sehr  wohl .

D ie  von Ihnen angesprochene übere inst immung
muss sich i '  Verbesserungen niederschlagen. Man sol l tö
auch denen danken, die f i i r  Verbesserungen streiten und
werben.

(Gabriele Hil ler-Ohm [SpD]: Herr Vogel war
das  n i ch t ! )

Ich f inde, dass wir Parlamentarier die pf l icht haben. an-
zuerkennen und zu betonen, dass es Verdi und der GEW
geschuldet  is t ,  dass d ieses Thema immer wieder  auf  d ie
Tägesordnung kommt. Bei einer Tagung war auch der
Kol lege Schurnmer  anwesend.

(Uwe Schunrmer [CDU/CSUf:  Zun
Vergaberecht. ja!)

Er war ganz erstaunt, dass das noch nicht geregelt ist,
und hat gesagt, dass eine entsprechende Regelung kom-
men müsse.  Dass d ieses Thema immer wieder  auf  d ie
Tagesordnung kommt, ist den engagierten Mitarbeitern
und auch manchen Arbeitgebern wie dem Bundesver-
band der Träger berufl icher Bi ldung zu verdanken. Das
woll te ich in meinen Schlusswoften zurn Ausdruck brin-
gen.

In diesem Geist kommt man weiter, im l iberalen Un-
geist bleibt man stehen.

Danke.

(Be i f a l l  be i  de r  SPD)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Ich schl ieße die Aussprache.

Wir kommen zur Abst immung über die Beschluss-
empfehlung des Ausschusses fi jr Arbeit und Soziales zu
dem Antrag der Fraktion der SpD rrit dem Titel ..Min-
dest lohn für die Weiterbi ldungsbranche.. .  Der Ausschuss
enrpf iehl t  in seiner Beschlussempfehlung auf Druck-
sache 1713733. den Antrag der Frakt ion der SpD auf
Drucksache 17l3l73 abzulehnen. Wer st i rnmt für  d iese
BeschlussempfehlLrng? -  Gegenst immen? -  Enthal tun-
gen? -  Die Beschlusser lpfehlung ist  mit  den St immen
der Koalit ionsfraktionen gegen die Stimmen der Opposi-
tionsfraktionen angenom m en.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 23 auf:

Beratung d., Rntrugs der Abgeordneten Katja
Dörner, Ingrid Hönlinger, Monika Lazar, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion BüNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

Gemeinsames elterl iches Sorgerecht für nicht
miteinander verheiratete Eltern

-  Drucksache 17 l32 l9  -

lJ berr.ve i sun gsvorsc h I ag.
Rechtsar-rssc hLrss ( t ')
ALrsschuss l i i r  l rarni l ie .  Senioren.  Frauen uncl  . lugcnd

Nach  e ine r  i n te r f rak t i one l l en  Vere inbarung  i s t  f ü r  d ie
Aussprache ,9!4e halbe Stunde vorgesehen. Gibt  es Wi-
derspruch? -  Das ist  n icht  der Fal l .  Dann ist  das so be-
sch lossen.

Ich eröffne die Aussprache und ertei le als erster Red-
nerin das Worl der Kol legin Katja Dörner von
Bündnis  90/Die Grünen.

Katja Dörner (BÜNDNIS 90/DIE CnüNEN;:

Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kollesinnen !
L iebe Kol legen!  Die  Just izmin is ter in  har  e inen Kämpro-
missvorschlag zur Neugestaltung des Sorgerechts bei
nicht miteinander verheirateten Eltern vorgelegt. Dieser
Kompromissvorsch lag kommt e in  ha lbes Jahr  nach dem
Urtei l  des Bundesverfassungsgerichts, mit dem es den
diskr imin ierenden Zustand,  dass unverhe i ra te te  Väter
f i i r  das genreinsame Sorgerecht für ihr Kind zwingend
auf  d ie  Zust imnrung der  Mut ter  angewiesen s ind,  änd-
l ich  beendet  hat .  D ieser  Kompromissvorsch lag kommt
mehr als eirr Jahr nach dem entsprechenden Ürt. i l  d.,
Europäischen Gerichtshofs f i i r  Menschenrechte. Ich
muss sagen: Er konrmt für viele betroffene Väter und
Kinder  le ider  v ie le  Jahre zu spät .

(Bei fa i l  be inr  BÜNDNIS 90/DIE cRüNEN)

Das ist ein erster Kompromissvorschlag. Dabei hat die
Ministerin schon im sommer angekündigt, zeitnah, di-
rekt nach der Sommerpause, einen entsprechenden Ge-
setzentwurf vorzulegen. Wir haben ihn immer noch nicht
gesehen.  Le ider  ze ig t  s ich wieder  e inmal ,  dass s ich d ie
Koali t ion auch bei so einem Thema auf nichts Vernünft i-
ges e in igen kann.

(c)

(D)
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( A )

Kat j r  Dörner

(Bei fa l l  be im BÜNDNIS 90/DrE GRüNEN -

Andrea Ast r id  Voßhof f  ICDU/CSU]:  Fa lsch!
Das st immt doch gar nicht!)

Ich sage hier ganz klar: Wir Grünen finden diesen
Kompromissvorschlag der Ministerin vernünft ig und
gut. - An dieser Stel le könnte die FDP ruhig einmal ap-
plaudieren, aber viel leicht können Sie den Vorschlag Ih-
rer Ministerin ja noch nicht r icht ig einschätzen.

(Lachen beim BÜNDNIS 90/DIE GRüNEN
und bei der SPD - Stephan Thomae [FDP]: Ich
woll te Sie nicht unterbrechen!)

Unsere Einschätzung wird Sie nicht verwundern.
Schl ieß l ich haben wi r  den Ant rag,  über  den wi r  heute
hier beraten, schon im Herbst vorgelegt, der in den Eck-
punkten dem Vorschlag der Ministerin weitgehend ent-
spricht.

In unserem Modell  steht das Kindeswohl ganz klar im
Mittelpunkt. Aus der Perspektive des Kindes gibt es kei-
nen Grund,  verhe i ra te te  und unverhe i ra te te  E l tern  be im
Sorgerecht grundsätzl ich unterschiedl ich zu behandeln.
Den Kindern is t  der  Trauschein  ihrer  E l tern  im Al lge-
meinen herzl ich egal. Wir gehen davon aus, dass das ge-
meinsame Sorgerecht dem Kindeswohl in der Regel am
meisten entspricht. Deshalb wollen wir einen einfachen
und niedrigschwell igen Weg zum gemeinsamen Sorge-
recht auch für unverheiratete Eltern. Ich rnöchte diesen
Weg ganz kurz skizzieren. Die Väter sollen nach unse-
rem Modell  ab der Vaterschaftsanerkennung einen An-
trag auf gemeinsames Sorgerecht stel len können. Wenn
die Mutter diesem Antrag innerhalb einer Frist von acht
Wochen - diese Frist zieht auch die Ministerin in Erwä-
gung - nicht widerspricht, wird dem Antrag des Vaters
stattgegeben. Wenn die Mutter dem Antrag widerspricht,
kann der Vater das gemeinsante Sorgerecht beim Fami-
l iengericht beantragen. Diesern Antrag sol l  stattgegeben
werden, wenn das gemeinsame Sorgerecht dem Kindes-
wohl  n icht  r .v iderspr icht .  D ie  Formul ierung , .n icht  w ider-
spr icht "  is t  aus Lrnserer  S icht  besonders  wicht ig ,  wei l
dieser Prüfauftrag signal isiert.  dass es das genreinsame
Sorgerecht  in  der  Regel  auch be i  d iesen El ternkonste l la-
t ionen geben so l l .

(Be i fa l l  be im BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Dieses Modell  wird aus unserer Sicht den Kindern ge-
recht; denn die Kinder haben ein Recht auf beide Eltern.
Das sol l te auch im Sorgerecht seinen AusdrLrck f inden.
Das Modell  wird den Vätern gerecht, die dann auf einem
einfachen Weg das Sorgerecht bekommen können. Es
wird auch den Müttern gerecht, die Bedenkzeit haben
und deren Vorbehalte im Zweifelsfall geprüft werden.

Jetzt ist es an der Union: Beenden Sie endl ich Ihre
Blockadehaltung. Wir brauchen eine Lösung, von der
vor al lem die Kinder prof i t ieren. Dass es der Union und
vor  a l lem der  CSU ta tsäch l ich immer um d ie  beste Lö-
sung f i i r  die Kinder geht,

(Caren Marks [SPD]: Das wäre ganz was
Neues  ! )

müssen wi r  le ider  bezwei fe ln .  Ich er innere rn ich daran,
dass unsere Kol les in  Dorothee Bär  *  s ie  is t  le ider  heute

(B)

nicht anwesend - im August letzten Jahres anlässl ich des (C)
Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts darauf ver-
wieserr  hat ,  das a l les  se i  e in  b isschen bedenk l ich,
sch l ieß l ich werde d ie  Ins t i tu t ion Ehe dadurch ge-
schwächt, sie habe ja dann keine anderen Vor-tei le mehr
als das Ehegattenspl i t t ing und das könne doch nicht sein.

Ich f inde, das darf in dieser Diskussion nicht im Fo-
kus stehen. Ich wünsche mir für die Debatten zum Sor-
gerecht, die wir in den nächsten Monaten sicherl ich noch
häufiger f i ihren werden, dass wir davon wegkommen,
uns an der Art des Zusammenlebens oder Nichtzusam-
menlebens von Eltern zu orientieren. und uns tatsächl ich
darauf konzentr ieren, die beste Lösung { i i r  die betroffe-
nen Kinder  zu f inden.

Vie len Dank.

(Bei fa l l  be im BÜNDNTS 90/DIE GRüNEN
sowie des Abg.  Jörn Wunder l ich [DfE
L t N K E I )

Vizepräs ident  Dr .  Hermann Ot to  Solms:
Das Wort  hat  d ie  Kol lee in  Ute Granold  von der  CDU/

CSLJ-Frakt ion.

(Bei fa l l  be i  der  CDU/CSU und der  FDP)

Ute Granold  (CDU/CSU):

Herr  Präs ident !  L iebe Kol leg innen und Kol legen!  Es
gib t  weder  e ine Blockadehal tung der  CDU/CSU noch
haben wir Probleme mit der FDP. Es geht uns darum, in
einer so wichtigen Frage eine Lösung zu f inden, die den
Interessen der Kinder gerecht wird, und zwar nur der (D)

Kinder, nicht der Mütter, nicht der Väter.

(Beifal l  bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP)

Wir  s ind auf  e inern guten Weg.  lch gehe davon aus,  dass
wi r  in  Kt i rze e inen Gesetzerr twur f  vor legen können.

Da rne ine Redezei t  heute ausre icherrd  bemessen is t ,
r r röchte ich kurz  ausführen.  Es geht  um d ie  gemeinsame
el ter l iche Sorge n icht  mi te i r rander  verhe i ra te ter  E l tern .
Es geht  n icht  um d ie  A l le insorge -  s ie  is t  im Gesetz  ge-
regelt - ,  eS geht auch nicht um eine part iel le Sorge
- etwa Aufenthaltsbestimmungsrecht, Vermögens- und
Gesundheitssorge -, sondern es geht um das Thema, das
ich e ingangs genannt  habe.  Das is t  e in  sehr  sens ib ler  Be-
re ich.  Ich wäre sehr  dankbar  und f roh.  wenn wi r  a l le
sachl ich und am Interesse des Kindes orientieft  darüber
diskutieren könnten.

Der Europäische Gerichtshof f tr  Menschenrechte und
das Bundesverfassungsgericht haben * das wurde bereits
erörtert - im Dezember 2009 bzw. im Sommer 2010 ent-
schieden, dass die derzeit ige Regelung in Deutschland,
wonach die Väter keine Möglichkeit haben, gegen den
Wil len der Mutter eine Mitsorge zu erhalten, verfas-
sungswidr ig  is t  und e ine neue Regelung vom Gesetzge-
ber geschafferr werden muss. Genau daran arbeiten wir
gerade.

Das Bundes just izmin is ter iurn  hat  e in  Gutachten über
d ie  S i tuat ion und d ie  Lebens laqe der  sogenannten n icht -
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Ute Granold

(A) ehelichen Eltern und deren Kinder in Deutschland einge-
holt. Viele Zahlen sind schon bekannt. Wir haberl uns
auf diese Situation einzustellen - hier haben wir alle ei-
nen Lernprozess vor uns - und entsprechend darauf zu
reagieren.

Wir haben 1998 durch die Kindschaftsrechtsreform
die Möglichkeit geschaffen, dass eine gemeinsame elter-
l iche Sorge nach einer Scheidung bestehen bleibt; dies
ist der Regelfall. Wir haben auch die gemeinsame elterl i-
che Sorge nicht miteinander verheirateter Eltern für den
Fall geregelt, dass die Mutter dem zustimmt. Nun wird
reklamiert, dass die Mitsorge nur mit Zustinrmung der
Mutter erfolgen kann.

Laut Gutachten ist die Situation mittlerweile so, dass
bei jedem zweiten nichtehel ich geborenen Kind eine ge-
meinsame elterl iche Sorge besteht. Bei 50 Prozent dieser
Kinder besteht also keine gemeinsame elterl iche Sorge.
Genau an diesem Punkt müssen wir ansetzen. Wir mi.is-
sen zur Kenntnis nehmen, dass immer mehr Kinder
nichtehelich geboren werden. Im Durchschnitt sind dies
in Deutschland ein Drittel der Kinder; in den neuen Bun-
desländern sind es sogar mehr als 50 Prozent. Wir müs-
sen beachten, dass die Väter, Gott sei Dank, inzwischen
sehr engagiert sind bezüglich ihrer Kinder und der Sorge
um die Famil ie;  d ies umfasst auch die emot ionale Sorge,
die Zeit ft ir die Familie und vieles andere mehr.

(Katja Dörner IBÜNDNIS 90/DIE GRÜXeN]: Es
kann aber noch besser werden!)

Darauf reagieren wir. Dabei wollen wir die Vorgaben des
(B) Bundesverfassungsger ichts,  aber auch des Europäischen

Gerichtshofs fi ir Menschenrechte beachten.

Maßstab ist  danach das Kirrdeswohl.  Die genreinsame
elter l iche Sorge -  da s ind wir  e iner Meinung -  entspr icht
in der Regel  dem Kindeswohl.  Ein Kind braucht Mutter
und Vater zu einer gedeihlichen E,ntwicklung. Ich denke,
da besteht Konsens in diesem Haus. Die Gerichte haben
ausdrücklich auch gesagt, dass fi ir die Möglichkeit des
Vaters, zu einer gemeinsamen Sorge zu kommen, nicht
zu hohe Hürden bestehen dürfen; das muss niedrig-
schwellig sein. Die Grünen haben übrigens bereits in der
letzten Wahlperiode einen Antrag zu diesem Therna ge-
stellt.

(Kaüa Dörner  IBÜNDNIS 90/DIE cRÜ-
NENI:  Als einzige Frakt ion!)

Den haben wir auch debattiert, im Juli 2009. Damals hat-
ten wir noch keine neuen Erhebungen.

Sie präferierlen damals im Gegensatz zu heute ein
Antragsmodell - heute ist es ein WidersprLrchsrnodell -,
und Sie haben den Antrag an materielle Voraussetzungen
geknüpft, beispi elswei se Erfi i  l  lung der U nterhaltspfl icht,
Umgang usw. Das ist weit mehr als das, was das Bundes-
verfassungsgericht gefordert hat. Insofern würde es dem
Urteil nicht genügen und wäre heute nicht umsetzbar.

(Kada Dörner IBÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Wir haben es weiterentwickelt!)

Sie haben Ihren Antrag nun weiterentwickelt - wenn
Sie mir zuhören, werden Sie feststellen, dass ich es weiß;

ich habe es gelesen - und Eckpunkte vorgelegt. Al ler- (C)
dings wäre bei den Eckpunkten das eine oder andere
nachzufragen, beispielsweise zu den Fristen. Was die
Verfahrenshemmung angeht - sechs Wochen vor der Ge-
burt und acht Wochen nach der Geburt -,  so wissen wir
nicht, wie das zu weften ist;  darüber müssten wir noch
einmal  nachdenken.

Eine weitere Voraussetzung ist -  das ist der Punkt, der
f i i r  uns nicht akzeptabel ist - ,  dass zusätzl ich zu den
Fristen, die eingehalten werden müssen, auch noch - ku-
mulat iv !  -  ob l igator isch e ine Überprüfung des Kindes-
wohls  durch das Jugendamt durchgeführ t  werden so l l ,
wenn d ie  gerne insame Sorge durch Schweigen zustande
kommt.  Das is t  f i i r  uns n icht  h innehmbar .

(Kada Dörner  IBÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]:
Das s teht  gar  r r icht  in  unserem Antrag! )

Die Stel lung des Jugendamtes in diesem Verfahren ist
uns zu stark. Wir möchten in der Tat eine niedrigschwel-
l ige Regelung zugunsten der Väter. Darüber hinaus wi-
derspricht diese Überprüfung des Kindeswohls durch
das Jugendamt dem, was uns der Gesetzgeber mit auf
den Weg gegeben hat.

(Bei fa l l  be i  der  CDU/CSU und der  FDP)

Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts - insofern muss ich dem Einwand, Frau Kollegin,
dass wir so lange brauchen, widersprechen - besteht
schon heute die Möglichkeit,  sofoft eine gerichtl iche
Entscheidung herbe izuführen.  Das so l l te  man der  Vol l -
s tändigke i t  ha lber  auch sagen.  Ich se lbst  führe derze i t  e i -
nige Verfahren f i i r  \räter vor Gericht. Diese wollen eine (D)
EntscheidLrng.  Das is t  mögl ich.  D ie  Cer ichte  nehmen
ihre Ant räge an,  und s ie  werden auch bearbe i te t .  Inso-
fern gibt es keinerlei Rechtsnachtei le f i i r  die Väter, die
schon heute e ine ger icht l iche Entscheidung wol len.

Sie haben in lhrem Antrag weitere Punkte genannt,
d ie  te i lwe ise n icht  nachvol lz iehbar  s ind.  So fordern S ie
d ie  Mögl ichke i t  der  a l le in igen e l ter l ichen Sorge im Kon-
f l ik t fa l l .  Bere i ts  heute is t  in  $  1671 BGB geregel t ,  dass
jeder Elterntei l  bei gemeinsamer elterl iche Sorge im
Falle des Getrenntlebens beantragen kann, dass ihm das
Famil iengericht die elterl iche Sorge al lein überträgt.

Darüber hinaus fordern Sie, dass bei getrennt leben-
den Eltern und der al leinigen elterl ichen Sorge der Mut-
ter auch dem Vater die Möglichkeit gegeben sein muss,
d ie  A l le insorge zu erha l ten.  Das is t  natür l ich  zwangsläu-
f ig  der  Fa l l ,  wenn wi r  das Gesetz  so,  w ie  es von uns an-
gedacht  is t ,  auch ändern.  Insofern s ind d iese Forderun-
gen se l  bs tvers tänd I  ich .

E ine kosten lose Kinderbet reuung von Gebur t  an wäre
in Deutsclrhand wünschenswert, wenn sie f inanzierbar
wäre.  Wir  müssten noch e inrna l  darüber  reden,  inwie-
wei t  d ie  Länder  d iesbezügl ich be laste t  werden.  Diese
Forderung is t  schwier ig ,  und wi r  können s ie  an anderer
Ste l le  d iskut ieren.  S ie  haben s ie  in  Ihrem Antrag aufge-
f i jhr1, und das hört sich al les gut an, aber es ist einfach
nicht  rea l is ierbar .

(Katja Dörner IBÜNDNIS 90/DIE cRÜ-
NENI: Steht auch nicht im Antrag drin! -
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( A )

Ute Granold

Monika Lazar [BÜNDNTS 90/DIE GRÜ-
NEN]:  S ie  können s ich zumindest  Anregungen
ho len ! )

Sie müssten auch darstel len, wie es bezahlt werden
könnte.

Da wir uns bei unserem Gesetzesvorhaben ausdrück-
l ich am Kindeswohl orientieren, möchte ich an dieser
Ste l le  sagen,  dass uns d ie  Gle ichste l lung von ehel ichen
und n ichtehel ichen Kindern sehr  wicht ig  is t .  D ie  K inder
werden in eine Situation hineingeboren, für die sie nichts
können. Es ist,  wie es ist.  Wir haben dokumentiert,  dass
es uns damit sehr ernst ist.

Als wir damals die Unterhaltsrechtsreform nach lan-
gen Beratungen auf den Weg gebracht haben, war uns
das Kindeswohl ganz wichtig. Deshalb sind al le Kinder
bei den Rangverhältnissen, also bei der Realisierung der
Unterhaltsansprüche in Mangelf läl len, im ersten Rang
gleichgestel l t .  Auch hinsichtl ich der Betreuung werden
die nichtehelichen und ehelichen Mütter gleichgestel l t .
Denn wir haben das Kind im Fokus. Wir haben also do-
kumentiert,  dass das ein sehr wichtiges Argument f i i r
uns ist.

Wir sagen auch: Der Vater hat ebenso wie die Mutter
ein natürl iches Elternrecht, und dem Vater muss niedrig-
schwel l ig  d ie  Mögl ichke i t  e ingeräumt werden,  d ie  Mi t -
sorge zu erhalten, sofern dem nicht gravierende, schwer-
wiegende Gründe entgegenstehen. Deshalb sol l te die
gemeinsame elterl iche Sorge auch der Regelfal l  sein.

Da wir uns mit unserem Koali t ionspartner zurzeit
noch in der Abstimmung darüber befinden, mit welchem
Verfahren dem Vater die Möglichkeit der Mitsorge ein-
zuräumen ist,  möchte ich zum materiel len Recht, das
meines Erachtens viel wichtiger ist,  doch noch einige
kurze Ausfü hrungen m achen.

Die gemeinsame elterl iche Sorge ist der Regelfal l .
Das ist die Prämisse. Der Vater erhält mit der Mutter das
gemeinsame Sorgerecht, wenn dieses nicht ausnahms-
weise dem Kindeswohl widerspricht. Insofern ist das
Verfahren, wie der Vater an das Sorgerecht kommt,
nachrangig. Es ist festzulegen, aber es ist nachrangig.
Denn wi r  sagen,  dass d ie  gerne insame e l ter l iche Sorge
der Regelfal l  ist.

Wenn die Mutter weiß, dass die gemeinsame elterl i -
che Sorge der Regelfal l  ist,  wird sie sich sehr wohl über-
legen, ob sie den Gang zum Gericht erzwingt oder ob sie
sich bei Anerkennung bzw. Feststel lung der Vaterschaft
und entsprechender Erklärung des Vaters von vornherein
mit der gemeinsamen elterl ichen Sorge einverstanden er-
klärt.  Davon sol l te man ausgehen. Wenn das nicht der
Fall  ist.  müssen die Gerichte die erforderl ichen Entschei-
dungen treffen.

In den Fäl len, in denen die Mutter widerspricht, also
nicht mit der gemeinsamen Sorge einverstanden ist,  l ie-
gen Spannungen vor. Das eine oder andere Modell  von
Ihnen sieht Folgendes vor: Wenn die Mutter nicht rea-
giert,  kommt es automatisch zur gemeinsatnen Sorge. -

Das wäre nicht der r icht ige Weg. Wenn die Mutter nicht
reagiert bzw. wenn sie widerspricht, dann sol l  es ein

n iedr igschwel l iges Ver fahren be i  Ger icht  geben.  Dami t  (C)
so l l  dem Vater  d ie  Mögl ichke i t  gegeben werden,  recht
schnel l  e ine inha l t l i che Prüfung vornehmen zu lassen.

lch möchte Ihnen das Model l  der  Union,  unser  soge-
nanntes Opt ionsmodel l ,  vors te l len.  Wir  wol len dem Va-
ter, wie es schon heute aufgrund der Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts möglich ist,  das Recht ein-
räumen, sofort nach Geburt des Kindes bei Gericht einen
Antrag auf gerneinsame elterl iche Sorge zu stel len, wenn
er von vornherein weiß, dass die Mutter einer Mitsorge
nicht zustimmen wird. Der Vater sol l  dieses Recht
schnell  erhalten, weil  gerade in der frühen Phase nach
der Geburt wesentliche Entscheidungen fiir das Kind ge-
troffen werden. Der Vater sol l  hier die Möglichkeit er-
halten können, mitzureden. Begleitend sol l  die Möglich-
keit  eines Ei lverfahrens eingeräumt werden, damit der
Vater sehr schnell  eine Entscheidung des Gerichts erhält,
sofern dies bei Fragen des Namensrechts, der Taufe oder
gar einer Operation des Kindes notwendig erscheint.

In anderen Fäl len sol l  der Vater zunächst einmal einen
Antrag beim Jugendamt stel len. Das Jugendamt wird
den Antrag der Mutter zustel len. Es wird eine Karenzzeit
eingeräurnt, bevor die Mutter über den Wunsch des Va-
ters  nach Mi tsorge entscheiden so l l .  Wir  prü fen noch,
wie lang d iese Karenzzei t  se in  so l l .  Danach so l l  d ie
Mögl ichke i t  gegeben werden,  dass man mi te inander
spr icht ,  um e ine ger icht l iche Auseinandersetzung mög-
l ichst zu vermeiden. Die Alternative könnte ein Media-
t ionsverfahren sein. wohl wissend. dass diese Verfahren
eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Es geht hier aber
um den famil iären Bereich; deswegen ist es uns wichtig, (D)
dass man das Gericht nur dann einschaltet,  wenn kein
anderer Weg bleibt.

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Frau Kollegin Granold, Frau Kollegin Dörner würde
Ihnen gerne eine Zwischenfrage stel len.

Ute Granold  (CDU/CSU):

Ja .

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

B i t t e  schön .

Katja Dörner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Sehr geehrte Frau Kollegin, vielen Dank f i i r  die Mög-
l ichkeit,  eine Zwischenfrage zu stel len. - Sie haben, wie
Sie gesagt haben, unseren Antrag sehr genau gelesen. Ist
Ihnen dabei aufgefal len, dass wir mitnichten die Vorstel-
lung haben,  dass in  jedem Einze l fa l l  e ine Prüfung durch
das Jugendamt erfolgen sol l ,  inwiefern das Kindeswohl
beeinträchtigt sein könnte? Uns geht es darum, dass das
Jugendamt im Verfahren Kenntnis davon gibt, wenn es
Erkenntnisse über eine offensichtl iche Kindeswohlee-
ftihrdung durch den Vater hat.

Ist lhnen aufgefal len, dass wir zwar einen Rechtsan-
s p ru c h auf ganztdg i ge K i n d e rtage s bet re u u n g e i n fo rd ern,
wir aber in unserem Antrag mitnichten fordern, dass
d iese kosten los er fo lsen so l l?

(B)
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Kat ja Dörner

Sie haben gerade gesagt, dass der Vater im Prinzip
doch in jedem Einzelfal l  zum Famil iengericht gehen
muss. Inwiefern steht das im Einklang mit lhrer vorheri-
gen Aussage, dass Sie ein niedrigschwell iges Verfahren
entwickeln wollen?

(Zuruf von der CDU/CSU: Das eine schl ießt
das andere nicht aus!)

Ute Granold (CDU/CSU):

Zu lhrer Frage zum Verfahren. Das Optionsmodell
s ieht  zwei  Mögl ichke i ten vor :

Erstens. Der Vater kann nach der Geburt des Kindes
direkt zum Gericht gehen und eine gerichtl iche Entschei-
dung herbeiführen, wenn er davon ausgeht, dass er eine
Zust immung der  Mut ter  n ie  erha l ten wi rd .  So kommt es
schnel l  zu e iner  ger icht l ichen Entscheidung.  Dabei  so l l te
man jedoch auf Fristen achten: Wir sehen eine Karenz-
zeit  vor, während sich die Mutter im Mutterschutz befin-
det. Auch Ihr Antrag sieht Fristen vor. Die FDP wil l  das
ebenfal ls. Die Fraee ist nur. wie lans diese Fristen sein
so l len.

Zweitens. Der Vater kann einen Antrag beim Jugend-
amt stellen. Der Antrag des Vaters wird der Mutter zvge-
stel l t .  Die Frage ist,  in welcher Zeit die Mutter auf den
Antrag reagieren muss. Die Frage ist auch, was passiert,
wenn die Mufter schweigt. Schweigen bedeutet nach
dem Modell  der Union, dass der Vater eine gerichtl iche
Entscheidung herbeif i ihren sol l .  Es wäre uns natürl ich
sehr recht, wenn in diesem Fall  die Möglichkeit be-
stünde, mit der Mutter zu sprechen, um eine Lösung f i . i r
eine gemeinsame Sorge zu f inden - unter Mittei lung der
Voraussetzungen dafi . i r .  Dann wäre eine gerichtl iche Ent-
scheidung nicht erforderl ich.

Beide Wege sol len offenstehen. Darnit  wird denr Va-
ter der Weg zur Mitsorge geebrret, entsprechend den Vor-
gaben der  von mir  genannten Ger ichte ,  d ie  be ide e inen
niedr igschwel l igen Zugangzur  Mi tsorge vorsehen.

Was die Kinderbetreuung angeht, so möchten wir na-
türl ich gerne sicherstel len, dass die Kinder eine Betreu-
ung haben - von der Krippe bis zurn Hoft -,  die f inan-
zierbar bzw. beitragsfrei gestel l t  ist.  Aber das belastet die
Kommunen und die Länder. Einen Rechtsanspruch ab
der Geburt zu gewährleisten - wenn Sie das meinen -,

ist derzeit  nicht darstel lbar; das wäre sehr schwierig.
Aber darüber möchte ich nicht weiter phi losophieren,
weil  es heute in lhrem Antrag nicht darum, sondern um
die gemeinsame Sorge geht, die, wie auch Sie sagen,
zügig, aber ordentlich auf den Weg gebracht werden
soll te. - Ich hoffe, ich habe Ihre Fragen damit beantwor-
tet.

Zusammenfassend kann ich sagen * ich war ja schon
nahezu am Ende meiner Rede -: Unser Anl iegen ist,  eine
niedrigschwell ige Möglichkeit zu schafferr und in das
Gesetz aufzunehmen, sodass die Väter, die sich um die
Sorge für ihre Kinder bemühen, und zwar um die vol le
Verantwortung im Rahmen der elterl ichen Mitsorge, sehr
schnell  und niedrigschwell ig die Mitsorge bekommen
können, entweder außergerichtl ich, was uns das Liebste
wäre, oder gerichtl ich. Es kann nicht sein, dass ein Vater

bei Gericht sehr viel voftragen muss, um zu dokumentie- (C)
ren,  dass es r icht ig  is t ,  ihm d ie  Mögl ichke i t  zu geben,  d ie
Sorge zu begleiten. Wir gehen davon aus: Der Regelfal l
ist,  dass die gerneinsame elterl iche Sorge dem Kindes-
wohl entspricht. Al les andere müsste dezidiert vorgetra-
gen werden.

lch möchte nicht - das ganz zum Schluss -, dass den
Jugendämtern die Möglichkeit eingeräumt wird, bei Ge-
richt eine Gef?ihrdung des Kindeswohls vorzutragen,
wei l  e ine negat ive Ste l lungnahme e ines Jugendamtes -

da spreche ich aus 30 Jahren Er fahrung a ls  Scheidungs-
anwäl t in  -  be i  Ger icht  nur  sehr  schwer  auszuräumen is t .
Ich meine,  e ine so wicht ige Entscheidung so l l te ,  wenn
die Eltern kein E,invernehmen erzielen, das Gericht vor-
urtei lsfrei treffen können. Eine starke Stel lung der Ju-
gendämter  sehen wi r  n icht  a ls  den r icht igen Weg an.

Ich bedanke rnich bereits jetzt dafür, dass wir in der
Lage s ind,  L iber  d ieses Thema sehr  sach l ich zu sprechen
und e inen Weg zu f inden.  Wir  gehen davon aus,  dass wi r
auch d ie  gesetz l iche Regelung in  Kürze auf  den Weg
bringen können. Nochmals: Rechtsnachtei le gibt es ft i r
keinen Vater, weil  seit  der Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts im letzten Jahr jeder Vater die Möglich-
keit hat - davon wird auch Gebrauch gemacht -, eine ge-
richtl iche Entscheidung herbeizufi ihren, um zu seinenr
Recht zu komnren.

Herzl ichen Dank.

(Bei fa l l  be i  der  CDU/CSU und der  FDP)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms: (D)

Das Wort hat . ietzt die Kollegin Christ ine Lambrecht
von der  SPD-Frakt ion.

(Be i f a l l  be i  de r  SPD)

Chr is t ine Lambrecht  (SPD):

Herr  Präs ident !  L iebe Kol leg innen und Kol legen!  Es
ist eine sehr schwierige Materie, die wir da neu zu regeln
haben; das ist mir heute bei diesen ersten Debattenbeiträ-
gen wieder aufgefal len. An die oberste Stel le müssen wir
setzen, dass die Neuregelung, die wir treffen, f i i r  die Be-
troffenen - nicht f i i r  uns Fachleute, sondern für die Be-
troffenen - verständl ich und transparent ist,  sodass sie
wissen, was auf sie zukommt, und dann auch zügig um-
gesetzt werden kann. Ich glaube, wir al le sol l ten uns für
die anstehenden Beratungen vornehmen, eine Regelung
zu treffen, die gewährleistet,  dass sich diejenigen, die in
d ieser  S i tuat ion s ind,  n icht  ers t  kundig  machen müssen
-  be im Jugendarnt ,  be im Amtsger icht  h ier ,  be im Fami-
l ienger icht  da - ,  sondern das Prozedere auch von e inem
Laien, der betroffen ist -  von einem Vater, von einer
Mut ter  - .  nachvol lzogen werden kann.

E,s ist ausgefi ihr-t  worden: Sowohl vom Europäischen
Gerichtshof als auch vom Bundesverfassungsgericht
sind wir aufgefordert worden, hier eine Neuregelung zu
treffen. Hintergrund ist natürl ich, dass es gesel lschaft l i -
che Veränderungen gegeben hat, dass dieZeit nicht mehr
so is t ,  w ie  s ie  vor  1998 oder  be i  der  K indschaf tsrechts-
reform 1998 war. Die Welt hat sich verändeft,  und damit

(B)
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(A) sind auch gesel lschaft l iche Veränderungen einhergegan-
gen.

Beziehungen sind heute ganz anders aufgestellt als
vor 20, 30 Jahren. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit
von Veränderungen. Wir haben uns an dieser Stel le mit
der Neuregelung der elterl ichen Sorge zu beschäft igen.
Vom Bundesverfassungsgericht ist f i i r  die Zeit,  bis eine
Neuregelung in Kraft getreten ist,  die Möglichkeit der
sogenannten Antragslösung eröffnet worden. Das heißt,
Väter, denen bisher das gemeinsame Sorgerecht verwei-
gert wurde, haben jetzt die Möglichkeit,  entgegen der
früheren Rechtslage wenigstens dafiir zu kämpfen, dass
auch ihnen die elterl iche Sorge übertragen wird. Wir ha-
ben uns jetA zu fragen: Wie können wir diese Aufgabe
lösen?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir könnten die
Regelung treffen, dass für al le Paare, die nicht miteinan-
der verheiratet sind und ein genreinsames Kind haben,
egal in welcher Konstel lat ion sie sich befinden, generel l
die gemeinsame elterl iche Sorge gi l t .  Das könnte man
machen.  Ich persönl ich muss aber  sagen:  Ich g laube,  das
würde einige Probleme aufwerfen, weil  dann nicht im-
mer gewährleistet wäre, dass das tatsächl ich zum Wohle
des Kindes ist.  Das Wohl des Kindes muss aber die
Voraussetzung se in .  Ich weiß n ic l i t ,  ob es s innvo l l  is t .
dass E l tern  quas i  zwangsweise e in  gemeinsames Sorge-
recht  ausüben,  wenn s ie  ke inen Kontakt  mehr  mi te inan-
der  haben,  v ie l le icht  auch n icht  nrehr  nr i te inander  l raben
wol len.

(Beifal l  der Abg. Dr. Barbara Höll  [DIE,
(B)  L INKE])

Ich f inde, , ,gemeinsam" bedeutet auch, dass man sich
verständigen kann. Wie gesagt, das sind al les so Facet-
ten, die wir zu beleuchten haben.

Was die Antragslösung angeht, so muss man, glaube
ich, noch einmal dif ferenzieren. Al l  die Paare, die ein
gemeinsames Kind haben und sich verstehen, haben un-
abhängig davon, ob sie zusanrmenleben oder nicht,
schon jetzt die Möglichkeit,  ohne Jugendamt, ohne Fa-
mil iengericht, ohne die Zustimmung von irgendwem zu
entscheiden, wie sie das ausgestalten möchten. Sie haben
nach der Vaterschaftsanerkennung die Möglichkeit,  zu
sagen: , ,Jawohl, wir wollen ein gemeinsames Sorge-
recht" ,  und erk lären d ieses nur .  Da muss n iemand mehr
entscheiden.  Es l iegt  in  ihren Händen.

Wir sol l ten in diesem Gesetzgebungsverfahren aufje-
den Fal l  dafiJr sorgen, dass dieser Weg viel häufiger be-
schrit ten wird, dass die Menschen diese Verantwortung
auch annehmen. Wenn ein Kind geboren wird, dann sol-
len sie sich bit te schön auch Gedanken darüber machen,
wie dieses Sorgerecht ausgestaltet werden sol l ,  wer das
wirkl ich übernehmen sol l .  Da müssen ja zahlreiche Fra-
gen beantwortet werden, tei lweise auch ganz schnell ,
etwa wenn Operationen anstehen. Es gibt aber auch an-
dere Fragen, die sehr schwierig sind, etwa Religions-
zugehörigkeit,  medikamentöse Behandlung usw. Eltern
sol len sich durchaus bewusst sein, was das Sorgerecht
bedeutet. Deswegen wäre ich auf jeden Fal l  dafi i r ,  dass
Eltern verpfl ichtet werden, eine Erklärung abzugeben.

Wie d iese auss ieht ,  is t  ih re  Sache.  Aber  s ie  so l l ten we-
n igstens sagen,  ob s ie  s ich e in ig  s ind oder  n icht .  Zuvor
müssen sie sich wenisstens einmal Gedanken darüber
machen.

Ich erha l te  sehr  v ie le  Schre iben zu d ieser  Frageste l -
lung.  Die  e inen wol len es so geregel t  haben,  d ie  anderen
so.  Wenn ich mich mi t  rnanchen unterha l te  und s ie  f rage,
warunl sie das eigentl ich nicht geregelt haben, als sie
sich noch verstanden haben, dann sagen sie mir: Darüber
haben wir uns gar keine Gedanken gemacht. - Ich sage:
Das dar f  n icht  wei ter  so se in .  Paare so l len s ich,  wenn s ie
ein Kind bekommen, wenn sie Eltern werden, mit dieser
Fragestel lung auseinandersetzen und entscheiden. Wenn
sie  s ich dann n icht  e in igen können,  dann muss e in  Ver-
fahren zur Verfügung stehen, in dem das Ganze dann ge-
regelt wird. Aber Paare sol l ten sich bit te schön häufiger
selbst einigen und Eigenverantwortung übernehmen und
nicht darauf warten, dass jemand vom Jugendamt oder
vom Famil iengericht diese Frage regelt.

(Be i fa l l  be i  der  SPD sowie der  Abg.
Dr .  Barbara Höl l  [DIE LINKE])

Zwischen d iesen be iden Polen,  der  Ant rags lösung auf
der  e inen und der  e l ter l ichen Sorge a ls  Regel  auf  der  an-
deren Sei te ,  w i rd  es s icher l ich  in  i rgendeiner  Weise e ine
Ausgesta l tung geben.  Ich möchte n icht  verhehlen,  dass
es be i  uns in  der  SPD-Frakt ion untersch ied l iche Pos i t io -
nen dazu g ib t .  Da g ib t  es  d ie  Rechtspol i t iker ,  d ie  sagen,
s ie  kör rn ten nr i t  e iner  Ant rags lösung sehr  gut  leben.  Das
heißt, der Vater hat die Möglichkeit,  einen Antrag auf
gemeinsame Sorge zu stel len, wenn die Mutter dem zu-
vor nicht zugestimmt hat. Dann hat auf der ersten Stufe
das Jugendamt zu entscheiden, und dann kann es weiter
zum Amtsgericht gehen.

Es gibt bei uns aber auch andere Vorstel lungen, nach
denen ein gemeinsames Sorgerecht beispielsweise an die
Voraussetzung des Zusanrmenlebens geknüpft werden
sol l .  Das is t  e ine Pos i t ion,  d ie  rnan s icher  e inmal  zu prü-
fen hat. Sie bringt meiner Einschätzung nach auch recht-
l iche Prob leme mi t  s ich:  denn wann e in  Zusammenleben
vorl iegt, ist sicherl ich nicht so einfach zu definieren. Fal-
len auch Wochenendbeziehungen darunter? lst das tat-
sächl ich ein rechtl ich bestimmter Begrif f l

S ie  sehen,  es g ib t  e ine Bandbre i te .  Deswegen so l l ten
wi r  uns. ie tz t  end l ich dr ingend und schnel l  auf  den Weg
rnachen.  Das Bundesver fassungsger icht  hat  uns h ier
quas i  e ine Not lösurrg  vorgegeben.  lch g laube,  es kann
nicht  se in .  dass wi r  in  d ieser  S i tuat ion e in fach so wei ter -
nrachen,  wei l  w i r  es  a ls  Gesetzgeber  n icht  h inbekom-
men, eigenständig eine Lösung zu schaffen. Ich bin auch
sehr optimist isch, dass wir eine Lösung f inden werden;
denn wir haben im Famil ienrecht bisher sehr konstruktiv
und ohne parteipol i t ische Scheuklappen zusammengear-
beitet.  Das wird sicherl ich auch in diesem Fall  wieder
ge l ingerr .

Ich darf jedoch insbesondere Sie von der Regierungs-
koal i t ion und auch Sie aus dem BMJ. Herr Stadler. auf-
fordern, da bit te nicht länger zu zögern. Ich habe das in
Haushaltsreden schon mehrfach angesprochen. Immer
wieder kam: Wir sind dran. Wir rnachen etwas in Kürze.

(c)

(D)



Deutscher Bundestag -  17 Wahlper iode -  8S Si tzung Ber l  rn-  Frei targ.  den 2S . lanLrar 20 l  l 9941

Christ ine Lambrecht

(A) in Bälde, demnächst. -  Jetrt  wäre es, glar-rbe ich, so larrg-
sam mal an der Zeit,  dieses Problem tatsächl ich kon-
struktiv anzugehen.

Ich danke Ihnen f i i r  Ihre Aufinerksamkeit.

(Beifal l  bei der SPD sowie der Abg.
Dr. Barbara Höll  [DIE LINKE])

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Das Wort hat der Kol lege Stephan Thomae von der
FDP-Fraktion.

(Beifal l  bei der FDP sowie bei Abgeordneten
der  CDU/CSU)

Stephan Thomae (FDP):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Jedes
Kind hat Anspruch auf beide Elterntei le. Beide sind ver-
antwort l ich f i i r  das Kind, sind dem Kind und seinem
Wohl verpfl ichtet. Umgekehr.t  ist die Sorge f i j r  das Kind
ein originäres Elternrecht. Eltern haben das Recht, für
ihre Kinder zu sorgen, die Sorge innezuhaben. ohne sich
bewähren zu müssen, ohne darum kämpfen zu müssen -

mit einer gravierenden Einschränkung im Bürgerl ichen
Gesetzbuch: Dann, wenn der Vater mit der Mutter nicht
verheiratet ist,  kann der Vater die gemeinschaft l iche
Sorge nur dann erhalten, wenn er entweder die Mutter
heiratet oder aber die Mutter der semeinschaft l ichen
Sorge zustimmt.

Der Vater braucht also mindestens einmal ein Jawort

(B) der Mutter: entweder vor dem Traualtar oder beim Ju-
gendamt.  Das is t  e in  n icht  e ink lagbarer  Anspruch.  Die-
ses Jawort kann man nach dem BGB nicht vor Gericht
einklagen. Hier hat das Verfassungsgericht mit seiner
Entscheidung vom 21.  Ju l i  nun e ine k le ine Anderung
vorgenommen,zwar nicht mit Bl ick auf den Traualtar,

(Chr is t ine Lambrecht  [SPD] :  Das wäre ja  e ine
Zwangshei ra t ! )

aber  es muss d ie  Mögl ichke i t  bestehen,  e inen Ant rag auf
Einräunren der  gerne inschaf t l ichen e l ter l ichen Sorge zu
stel len. Damit gibt es angesichts der momentanen Lage
zwei Probleme.

Das erste Problem ist:  Wenn die Mutter nicht zu-
st immt, herrscht immer gleich Eskalat ionsstufe rot. Man
muss immer zum Gericht gehen, wenn die Mutter ihr Ja-
wort zur gemeinsamen Sorge nicht gibt.  Das Gericht
muss nun ermitteln, was dem Kindeswohl dient. Das ist
oft  eine schwierige Frage. ln vielen Fäl len wird es not-
wendig sein, ein Gutachten eines Kinder- oder Jugend-
psychologen einzuholen. Häufig wird es auch zu eigent-
l ich unnötigen Prozessen konrmen. Denn was sol l  ein
Richter sagen, wenn kurz nach der Geburt noch gar
nichts passiert bzw. eingetreten ist,  woran er ermessen
kann, ob das Kindeswohl geft ihrdet ist? Es wird also
eanzofr. zu unnötisen Verfahren kornmen.

Das zweite Problem ist,  dass der Vater takt isch eigent-
l ich  gut  beraten is t ,  mögl ichst  schnel l  den Ant rag be i  Ge-
richt zu stel len; denn je früher er den Antrag stel l t ,  desto
weniger wird sich zugetragen haben, woraus der Richter

dann ableiten kann, dass es besser wäre, der Mutter das (C)
Sorgerecht al lein zu belassen.

(Christ ine Lambrecht [SPD]: Es geht doch um
d ie  K inde r ! )

Das heißt, es gibt keine Schonfr ist für die Mutter. Das ist
das Problem bei der momentanen Situation.

Dieses Problem greifen die Grünen in ihrem Antrag
auf. Deshalb bringe ich diesem Vorschlag auch durchaus
Sympathie entgegen. Hier wird nämlich gesagt, dass
man der Mutter eine Bedenkzeit einräumen müsse.
Wenn der Vater eine Sorgeerklärung abgibt, erhält die
Mut ter  zunächst  e inmal  e ine Bedenkzei t ;  s ie  muss in
sich gehen und überlegen können, ob sie das Sorgerecht
te i len wi l l .  Be i  d iesern Vorsch lag g ib t  es  aber  auch e i -
n ige Prob leme,  d ie  ich h ier  nennen möchte.

Ein Problenr ist,  wie der Vorschlag zu verstehen ist,
dass während des gesetzl ichen Mutterschutzes der Lauf
der Achtwochenfr ist gehemmt ist.  Diese Frist ist dann
gehemmt, wenn die Mutter - so heißt es in Ihrem Antrag -

, ,e ine entsprechende Mi t te i lun-e macht" .  Mi r  is t  n icht
ganz klar. wie das zu verstehen ist.  Könnte das nicht
dazr"r führen, dass diese Schutzregelung gerade dann ver-
sagt, wenn der Schutz anr notwendigsten wäre? Eine Ge-
bur1, bei der es zu Komplikationen kommt, oder auch
eine Mehrl ingsgeburt sind ja zum Beispiel Fäl le, bei de-
nen die Mutter besonders viele Sorgen hat, sodass sie es
viel leicht vergisst oder unterlässt, die entsprechende
Mittei lung zu machen. ln diesem Fall  wäre der Lauf der
Frist aber nicht gehemmt. Es wäre also zu überlegen, ob
der besondere SchuIz, der durch die Möglichkeit ge- (D)
währ le is te t  werden so l l .  den Lauf  der  Fr is t  zu hemmen,
nicht gerade dann zu versagen droht, wenn er besonders
notwendig wäre. Über diesen Vorschlag im Antrag der
Grünen müsste man a lso noch e inmal  nachdenken.

Der zweite Punkt, der mir auff?i l l t ,  wurde schon ange-
sprochen:  Es geht  Lrm d ie  Rol le ,  d ie  S ie  in  lhrem Antrag
dem Jugendamt zuweisen.  In  lhrem Antrag he ißt  es ,  dass
das Jugendanrt denr Arrtrag des Vaters dann stattgibt,
wenn d ie  Mut ter  innerha lb  der  Achtwochenf r is t  ke inen
Widerspruch einlegt und - jetzt korrrnt es - , ,dem Ju-
gendamt keine Erkenntnisse über eine offensichtl iche
Kindeswohlgeft ihrdung durch den Vater vorl iegen". In
meinen Augen ist es ein Problem, dem Jugendamt eine
solche Entscheidungsmacht zu geben. Denn wann ist das
Kindeswohl geft ihrdet? Wann ist es offensichtl ich ge-
ft ihrdet? Wie sol l  das Jugendarnt diese Erkenntnisse er-
halten? Es ist eigentl ich nicht die Aufgabe einer Be-
hörde, sich solche Erkenntnisse zu verschaffen. Sie hat
auch kaum die Möglichkeiten, darüber zu verhandeln
bzw. Parteien oder Sachverständige anzuhören. Das ist
eine originäre Aufgabe der Gerichte. Diesen müsste
diese Aufgabe eigentl ich zugewiesen werden.

(Bei fa l l  bei  der FDP und der CDU/CSU)

E,s is t  närn l ich Aufgabe der  Ger ichte  und n icht  der  Be-
hörden, zum Beispiel der Jugendärnter, Tatsachen zu er-
mitteln und Rechtsfragen zu beantwofien.

(Kada Dörner  [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]:
Darüber  reden wi r  auch noch e inmal ! )
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(A) Der dri t te Punkt ist eine mir völ l ig unverständl iche
Regelung; auch über diesen Punkt in Ihrem Antrag müs-
sen wir noch einmal reden. Wenn die Mutter die gemein-
schaftliche Sorge beantragt, dann - so besagt es Ihr An-
trag - kann das Jugendarnt dem nur entsprechen, wenn
der Vater innerhalb von acht Wochen zustimmt. Das ver-
stehe ich überhaupt nicht. Was ist,  wenn der Vater nun
länger braucht, um seine Zustimrnung zu erklären, zum
Beisp ie l  neun oder  zwöl f  Wochen? Wenn er  d ie  Zust im-
mung erst nach Ablauf der Achtwochenfr ist erlei l t ,  l iegt
ja  e ine gemeinschaf t l iche Sorgerechtserk lärung vor :  D ie
Mutter wi l l ,  der Vater wi l l .  Braucht der Vater also länger
als acht Wochen, um Ja zu sagen, dann hat er ja trorz-
dem, auch wenn er länger, als von Ihnen vorgesehen, ge-
zögert hat, Ja gesagt, und es l iegt eine gemeinschaft l iche
Sorgerechtserklärung vor. Warum dann das Jugendamt
dazu noch etwas zu sagen hat und gar das gemeinsame
Sorgerecht versagen kann, verstehe ich nicht.

Das sind die Punkte, die ich an Ihrem Antrag bemän-
gele. Deswegen kann ich ihrn nicht zustimmen, auch
wenn ich ihm sonst vieles abgewinnen kann und er mir
in vielen Punkten sehr sympathisch ist.  Wir werden
trotzdem den Antrag aufmerksam studieren, weil er viele
wertvol le Ansätze enthält.  Ich denke, dass wir deutl ich
gemacht haben, weshalb wir diesenr Antrag in der jetzi-
gen Form nicht zustimmen können.

Vie len Dank.

(Bei fa l l  be i  der  FDP und der  CDU/CSU)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
(B) Als letzter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt hat

das Wort der Kol lese Jörn Wunderl ich von der Fraktion
Die L inke.

(Bei fa l l  be i  der  L INKEN)

Jörn Wunder l ich (DIE LINKE):
Danke schön. - Herr Präsident! Liebe Kolleginnen

und Kollegenl Sorgerecht und Sorgepfl icht - das ist ein
hochemotionales Thema, wenn sich die Eltern getrennt
haben. Ich denke, al le, die mit der Thematik befasst wa-
ren, haben Schreiben von Vätern, Müttern, Verbänden,
Interessengemeinschaften, AGs und sonstigen Betroffe-
nen in  Deutsch land bekommen.  Die  e inen wol len es so,
die anderen wollen es so. In der heutisen Debatte wurde
dazu schon viel gesagt.

Denjenigen, die sich mit dem Sorgerecht nicht so gut
auskennen,  möchte ich e inen k le inen Einb l ick  geben,
wie es sich überhaupt entwickelt hat, um ein Verständnis
dafür zu bekommen, wieso in Bezug auf das Sorgerecht
f t i r  gemeinsarne Kinder  e in  Untersch ied zwischen Ehe-
leuten und Nichteheleuten besteht.

Ich gehe wei t  in  d ie  Geschichte  zurück.  Ich muss a l les
in vier Minuten pressen, aber ich versuche es. Nehmen
Sie das BGB vom l .  Januar  1900;  ich spreche von Ehe-
leuten. Der Vater war der Patr iarch der Famil ie, er al lein
hatte Erziehungsrecht, und er war der gesetzl iche Vertre-
ter. Die Mutter hatte nichts zu melden. Sie war für per-
sönl iche Zuwendung und Versorgung zuständig. Das hat
s ich -  das muss man s ich vors te l len -  durch d ie  Kaiser -

zeit ,  die Weimarer Republik, Nazideutschland bis in die (C)
Bonner Republik gehalten.

Erst 1953 setzte ein Wandel ein. Die Mutter bekam
ein Miterziehungsrecht, aber der Vater war nach wie vor
gesetzlicher Vertreter und hatte das Letztentscheidungs-
recht. Erst 1979, mit Einführung des Gesetzes zur Neu-
regelung des Rechts der elterl ichen Sorge, wurde die
Mut ter  be i  der  Erz iehung g le ichberecht ig t .

Bet rachten wi r  para l le l  dazu das Scheidungsrecht .  B is
1977 ga l t  das Schuldpr inz ip .  Das he ißt ,  wenn El tern  s ich
scheiden l ießen und Kinder  vorhanden waren,  bekam der
nichtschuldige Tei l  das Sorgerecht f i . i r  die Kinder. Das
wurde dann geändert.  Es galt nicht mehr das Schuldprin-
zip, sondern das Zerrüttungsprinzip, aber im Falle einer
Scheidung wurde im Regel fa l l  nach wie vor  nur  e inem
Elterntei l  das Sorgerecht zugesprochen. 1982 hat das
Bundesverfassungsgericht erklärt,  dass dies gegen das
Elternrecht gemäß Art.  6 Abs. 2 GG verstößt. Beiden El-
tern steht nach wie vor die elterl iche Sorge zu. Das
wurde letzt l ich erst 1998, l6 Jahre später, rnit  dem Kind-
schaftsrechtsreform gesetz um ge setzt. I n den Köpfen der
Menschen hat sich seither festgesetzt:  Wenn Eltern sich
scheiden lassen,  t ragen be ide wei terh in  d ie  gemeinsame
Sorge für die Kinder. Das hat sich inzwischen manifes-
t iert.

Bei ledigen Mtit tern und ledigen Vätern war es ganz
anders .  Ich gehe noch e inmal  zurück.  I  .  Januar  1900:
Der  Vater  war  noch n icht  e inmal  mi t  dem Kind ver-
wandt. Hintergrund des Ganzen war das gesel lschaft l i -
che Bi ld .  Der  Sohn aus gutem Hause hat te  e twas mi t
dern K indenrädchen oder  dem Hausmädchen.  Das un-  (D)

ehel iche Kind,  wie  es damals  h ieß -  der  Makel  der  Un-
ehel ichke i t  - ,  so l l te  n icht  in  d ie  Fami l ie  des gutbetuchten
Vaters eindringen. Deswegen waren diese Personen per
Gesetz  noch n icht  e inrna l  verwandt .  Auch d iese Sicht -
weise hat sich über die verschiedenen Staatsformen bis
in die Bonner Republik gehalten. Erst 1970 ist das geän-
dert worden. Hinsichtl ich der Verwandtschaft sind wir
gerade dabei, die letzten Hemmnisse zu beseit igen.

Aber inzwischen hat sich die Gesellschaft gewandelt;
es ist schon angesprochen worden. Jedes vierle Kind im
Westen und zwei  von dre i  K indern in  den neuen Bundes-
länderr r  werden n ichtehel ich geboren.  Nichtehel ich is t
heute vö l l ig  normal  in  unserer  Gesel lschaf t .  Aber  d ie
rechtl ichen Bestimmungen zum Umgangs- und Sorge-
recht wurden dieser Entwicklung nicht aneepasst. Da
wird  untersch ieden:  Trennen s ich Eheleute,  behal ten
beide das Sorgerecht. Trennen sich Nichteheleute, tau-
chen d ie  h ier  beschr iebenen Prob leme auf .  Wenn es
ke ine Sorgerechtserk lärung g ib t ,  hängt  es gegenwär t ig
vom Coodwi l l  der  Mut ter  ab.  ob auch der  Vater  das Sor-
gerecht  bekomrrr t .  Wenn d ie  Mut ter  n icht  zust immt,
kann der Vater nichts machen.

Das hat das Bundesverfassungsgericht kr i t is iert und
eine Übergangsregelung geschaffen. Wir müssen nun se-
hen, wie wir die Rechtslage ändern. Erstens gibt es den
Weg der Antragslösung; das wtirde bedeuten, die Rege-
lung ist wie bisher, nur mit einer gerichtl ichen Überprt i-
fung,. wie es auch das Bundesverfassungsgericht in sei-
ner Ubergangslösung vorschreibt. Zweitens gibt es die
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Möglichkeit der Widerspruchslösung; das heißt, die
Mutter widerspricht der Erklärung des Vaters, das Sorge-
recht  gemeinsam mi t  der  Mut ter  ausüben zu wol len,  und
dagegen kann dieser ein gerichtl iches Verfahrerr anstren-
gen. Drit tens gibt es die Möglichkeit der - ich nenne sie
einmal so - großen Lösung; danach hätte der Vater von
Geburt an durch eine Vaterschaftserklärung gemeinsam
mit der Mutter das Sorgerecht; in den anderen Fäl len
verbl iebe das Sorgerecht bei der Mutter, mit der Mög-
l ichkeit der Überprüfung in Zweifelsf i i l len, ob das für
das Kindeswohl  ta tsäch l ich gut  is t ,  ana log $ l67 l  BGB.

Die Posit ionierung meiner Fraktion in dieser Frage ist
ähnl ich wie  d ie  der  SPD noch n icht  abgeschlossen.  Im
Februar werden wir einen Antrag dazu vorlegen. lch
gehe davon aus, dass neben diesem Antrag und dem
dann hoffentlich ebenfalls vorliegenden Gesetzentwurf
der Bundesregierung noch weitere Anträge eingehen und
wir dann im Ausschuss und in den Berichterstatter-
gesprächen die beste, schönste und pral<t ikabelste Lö-
suns im Sinne unserer  K inder  f inden werden.

Danke schön und schönes Wochenende.

(Bei fa l l  be i  der  L INKEN -  Stephan Thomae

IFDP] :  G le i ch fa l l s ! )

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Ich schließe die Ar"rssprache.

Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf
Drucksache 1713219 an die in der Tagesordnung aufge-
f i ihr ten Ausschüsse vorgeschlagen. Sind Sie damit  e in-
verstanden? -  Das ist  der Fal l .  Dann ist  d ie Überweisuns
so beschlossen.

Wir sind damit am Schluss unserer heutigen Tages-
ordnung.

Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen Bun-
destages auf Mittwoch, den 9. Februar 2011, I 3 Uhr, ein.

Die Si tzung ist  geschlossen.

( S c h l u s s :  1 4 . 3 6  U h r )

(c)


